
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 14. Januar 1987

99. Privater Gestaltungsplan «Stiftung für Behinderte» im Götschihof,
Aeugst a.A.
Am 14. August 1986 stimmte die Gemeindeversammlung Aeugst a.A.
dem privaten Gestaltungsplan (ää 85 f des Planungs- und Baugesetzes,
PBG) der Stiftung für Behinderte, Urdorf, für den Bau eines Wohn-
heims, eines Betriebsgebäudes und eines Treibhauses auf Kat.-Nr. 469
im Götschihof, Aeugstertal, mit Arbeitsplätzen für Schwerst- und
Leichtbehinderte zu.

Innerhalb der Rekursfrist gingen gemäss Rechtskraftbescheinigung
der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 29. September 1986 keine
Rekurse ein; beim Bezirksrat Affoltern ist ebenfalls kein Rekurs hängig.

Mit den zugehörigen Vorschriften bildet der Gestaltungsplan eine
vollständige Uberbauungsregelung, welche die inhaltlichen Erforder—
nisse eines Gestaltungsplans gemäss 6 84 PBG erfüllt. Er ersetzt für sei-
nen Geltungsbereich die kantonale Landwirtschaftszone und kann als
recht— und zweckmässige Regelung genehmigt werden.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

I. Der private Gestaltungsplan «Stiftung für Behinderte», irn Götschi-
hof, mit Zustimmung der Gemeindeversammlung Aeugst a.A. vom 14.
August 1986, wird genehmigt.

11. Mitteilung an den Gemeinderat Aeugst a.A„ 8914 Aeugst aA.
(unter Beilage eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Exem—
plars des Gestaltungsplans), das Verwaltungsgericht, die Kanzlei der
Baurekurskommissionen sowie an die Direktionen der öffentlichen Bau-
ten und der Fürsorge.

Zürich, den 14. Januar 1987

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

Roggwiller



KANTON ZUERTCH BEMFINDE ACUUST AM ALHIS

PRIVATER GESTALTUNGSPLAN " STIFTUNG FUER BEHINDERTF "
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